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Tagesfahrt-Berechtigungsschein 
für das  Motorsportgelände Aspenstedt 

 
 
 
Name :       Fahrzeug : 
 
 
Vorname :       Amtl. Kennzeichen : 
 
 
PLZ / Ort :       Telefon : 
 
 
Straße Nr :       Mobil : 
 
 

        e – Mail : 
 
Betrag:     12,00 Euro 

 
Bitte Rückseite beachten !   ......................................................... 
       Datum        /           Unterschrift 
 
 
 
 
Quittung      Tagesfahrt Berechtigung 
 
 
Betrag von 12,00 Euro erhalten:         ......................             ......................................................... 
          Datum                Unterschrift Kassenwart / Sportwart 
 
Amtl. Kennzeichen: 
 

Hill  Hopper  Club Goslar e. V. 
 
Vorsitzender : Rüdiger  Müller Kleine Straße 41 , 38822 Aspenstedt                        

 
Allgemeine Bestimmungen: 
 
Siehe Blatt 2 ! 
 
 
 
 

 
 

            Tagesfahrt-Berechtigungsschein 
                    auf dem Motorsportgelände Aspenstedt 
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Hier noch eine kleine Anfrage:    Besteht Interesse an Informationen 
 
Ja     Nein  
 
(  )   (  ) Über das Clubleben 
 
 
(  )   (  ) An  Ausfahrten / O-Fahrten und ähnlichen 
 
 
(  )   (  ) Am Kaiserpokal / Trial 
 
 
 
(  )   (  ) An der Deutschen Geländewagen Meisterschaft des VDGV 
 
 
 
 
 
 
Der Hill Hopper Club Goslar e. V. begrüßt Sie auf dem Vereinsgelände in 
 Aspenstedt. 
 
Folgende Regeln sind zu beachten: 
 
1.Das Betreten und Parken auf dem Gelände geschieht auf eigene Gefahr. 
2.Die Fahrgeschwindigkeit auf dem Gelände beträgt höchstens 20 km/h. Bei  
   Zuwiderhandlung wird das Fahrzeug und dessen Fahrer des Geländes verwiesen. 
   Ein wiederholter Verstoß gegen diese Regelung hat einen langfristigen  
   Geländeverweis zur Folge. 
3.Es ist so zu fahren, das keiner behindert, gefährdet oder geschädigt wird. 
4.Das Betanken auf dem Gelände ist verboten. 
5.Offenes Feuer, sowie brennende Zigaretten aus dem Fahrzeug zu werfen ist  
   strengstens untersagt. 
6.Die Gäste fahren in jeder Hinsicht auf eigene Gefahr und tragen die zivilrechtliche 
   und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen  oder ihren Fahrzeugen 
   Angerichteten oder verursachten Schäden. 
7.Bei auftretenden Schäden ist das Aufsichtspersonal zu unterrichten. 
8.Das Fahrzeug muss ordnungsgemäß versichert (ggf. Sportgeräteversicherung) sein, 
   sowie technisch im einwandfreiem Zustand. 
9.Hunde sind an der Leine zu führen! 
10.Eltern haften für ihre Kinder ! 
11.Fahrzeuge, für die kein Tagesfahrberechtigungsschein gelöst wurde, sind auf dem  
     dafür vorgesehenen Parkplatz ( Einfahrt Gelände ) abzustellen. 
12.Vorsicht Brandgefahr bei Autos mit KAT !!! ( Gräser unter dem Fahrzeug ) 
13.Der Tagesfahrberechtigungsschein kostet 12,00 Euro. Aus dieser Einnahme werden  
     Geländeinstandhaltungen mit finanziert. 
14.Informationen und Auskunft erhalten Sie bei den Aufsichtspersonen, die mit 
     einer roten Karte gekennzeichnet sind. 
 
   Der Vorstand 


